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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Träger-
anordnung (1) zum Lagern von Fahrzeugrädern für eine Hin-
ter- oder eine Vorderachse eines Kraftfahrzeugs. Die Träge-
ranordnung (1) weist dabei einen bezüglich der Fahrzeug-
Z-Richtung U-förmigen Fahrschemel (2) mit zwei Seitenträ-
gern (3a, 3b) entlang der Fahrzeug-X-Richtung und mit ei-
nem an den Seitenträgern (3a, 3b) festgelegten Querträ-
ger (4) in der Fahrzeug-Y-Richtung auf. Erfindungsgemäß
weist die Trägeranordnung (1) eine in der Fahrzeug-Y-Rich-
tung verlaufende, den U-förmigen Fahrschemel (2) schlie-
ßende Versteifungsanordnung (5) auf. Dabei weist die Ver-
steifungsanordnung (5) ein Gehäuseteil (6) und wenigstens
zwei Halter (7a, 7b) auf. Ferner ist das Gehäuseteil (6) an
den Seitenträgern (3a, 3b) des Fahrschemels (2) durch die
jeweiligen Halter (7a, 7b) festgelegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Trägeranordnung
zum Lagern von Fahrzeugrädern für eine Hinter- oder
eine Vorderachse eines Kraftfahrzeugs.

[0002] Bei einem Kraftfahrzeug wird eine Träger-
anordnung in Form eines Fahrschemels zum La-
gern von Fahrzeugrädern eingesetzt. Bei einem Elek-
tro- oder bei einem Hybrid-Kraftfahrzeug werden die
an dem Fahrschemel aufgehängten Fahrzeugräder
durch einen elektrischen Antrieb angetrieben, der ei-
nen zusätzlichen Bauraum an dem Fahrschemel er-
fordert. Da aus Kosten- und Sicherheitsgründen ver-
sucht wird, auch bei einem Elektro- oder bei einem
Hybrid-Kraftfahrzeug die bekannten und bewährten
Fahrzeugstrukturen, Fertigungs- und Montagekon-
zepte der konventionell angetriebenen Kraftfahrzeu-
ge sowie das optimierte passive Eigenlenkverhalten
der Fahrzeugräder zu erhalten, steht der zusätzliche
Bauraum für den elektrischen Antrieb öfters nicht zur
Verfügung. Auch bei einem konventionellen Antrieb
kann der zusätzliche Bauraum - beispielsweise für
eine Kardanwelle oder ein Differenzial - notwendig
sein.

[0003] Aus dem Stand der Technik sind mehrere un-
terschiedlich ausgestaltete Fahrschemel für konven-
tionell angetriebene Kraftfahrzeuge bereits bekannt.
So ist beispielsweise in DE 10 2004 030 463 A1,
DE 102 26 526 A1 und DE 20 2014 101 432 U1 je-
weils ein U-förmigerer Fahrschemel beschrieben, der
im Vergleich zu einem O-förmigen Fahrschemel ei-
nen größeren Bauraum für einen elektrischen oder
einen konventionellen Antrieb aufweist. Ein O-förmi-
ger Fahrschemel ist in Umfangsrichtung geschlos-
sen, während ein U-förmiger Fahrschemel in der Um-
fangsrichtung unterbrochen bzw. offen ist. Die Ei-
gensteifigkeit eines U-förmigen Fahrschemels ist je-
doch im Vergleich zu einem O-förmigen Fahrsche-
mel reduziert und muss durch weitere öfters konstruk-
tiv aufwändige und teure Maßnahmen zu Ungunsten
des Bauraumes erhöht werden. Diese Maßnahmen
schließen öfters die Möglichkeit zum Einbau eines
elektrischen Antriebs bei einem Elektro- oder bei ei-
nem Hybrid-Kraftfahrzeug und die Möglichkeit zum
platzsparenden Einbau von Motorteilen eines kon-
ventionellen Kraftfahrzeugs aus.

[0004] Die Aufgabe der Erfindung ist es daher, ei-
ne Trägeranordnung zum Lagern von Fahrzeugrä-
dern für eine Hinter- oder eine Vorderachse eines
Kraftfahrzeugs bereitzustellen, die die beschriebenen
Nachteile überwindet.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1
gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche.

[0006] Die vorliegende Erfindung beruht auf dem all-
gemeinen Gedanken, eine Trägeranordnung zum La-
gern von Fahrzeugrädern für eine Hinter- oder eine
Vorderachse eines Kraftfahrzeugs ohne ein Eingren-
zen eines Bauraumes zu versteifen. Die Trägeran-
ordnung weist dazu einen bezüglich der Fahrzeug-
Z-Richtung U-förmigen Fahrschemel mit zwei Seiten-
trägern entlang der Fahrzeug-X-Richtung und mit ei-
nem an den Seitenträgern festgelegten Querträger
in der Fahrzeug-Y-Richtung auf. Erfindungsgemäß
weist die Trägeranordnung eine in der Fahrzeug-Y-
Richtung verlaufende, den U-förmigen Fahrschemel
schließende Versteifungsanordnung auf, wobei die
Versteifungsanordnung ein Gehäuseteil und wenigs-
tens zwei Halter aufweist und wobei das Gehäuseteil
an den Seitenträgern des Fahrschemels durch die je-
weiligen Halter festgelegt ist.

[0007] Das Gehäuseteil und die beiden Halter bil-
den eine steife Verbindung entlang der Fahrzeug-Y-
Richtung, so dass durch die Versteifungsanordnung
die Torsionsfestigkeit und die Steifigkeit des U-för-
migen Fahrschemels erhöht werden. Die Steifigkeit
und die Nachgiebigkeit der beiden Halter der Verstei-
fungsanordnung können derart angepasst sein, dass
die Versteifungsanordnung in der Fahrzeug-Y-Rich-
tung schnell auf Block bewegt werden kann. In dem
Gehäuseteil kann ein elektrischer Antrieb - beispiels-
weise ein elektrischer Motor oder auch ein Getrie-
be - oder ein konventioneller Antrieb - beispielswei-
se ein Differenzial oder auch eine Kardanwelle - ge-
lagert werden. Das Gehäuseteil kann dabei modu-
lar ausgestaltet sein, so dass der elektrische Antrieb
und der konventionelle Antrieb austauschbar sind.
Die Trägeranordnung kann folglich in einem Kraft-
fahrzeug sowohl mit dem konventionellen Antrieb als
auch mit dem elektrischen Antrieb verwendet wer-
den. Vorteilhafterweise kann durch das in der Ver-
steifungsanordnung integrierte Gehäuseteil der Fahr-
schemel ohne ein wesentliches Verringern des Bau-
raumes versteift werden. Auf diese Weise kann an
dem Fahrschemel der elektrische oder der konven-
tionelle Antrieb platzsparend gelagert und die Tor-
sionsfestigkeit und die Steifigkeit des Fahrschemels
können ferner erhöht werden. Die bekannten und be-
währten Fahrzeugstrukturen, Fertigungs- und Mon-
tagekonzepte sowie das optimierte passive Eigen-
lenkverhalten der Fahrzeugräder können also erhal-
ten bleiben. Die erfindungsgemäße Lösung erfordert
des Weiteren keine konstruktiv aufwändigen und teu-
ren Maßnahmen, so dass die Trägeranordnung auf-
wandreduziert und kostensparend hergestellt werden
kann.

[0008] Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass die
Halter Gussteile, bevorzugt aus Aluminium oder aus
Aluminiumlegierung, sind. Die Gussteile aus Alumi-
nium oder aus Aluminiumlegierung können kosten-
günstig hergestellt werden und weisen eine hohe Tor-
sionsfestigkeit und eine hohe Steifigkeit auf.
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[0009] Bei einer Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Trägeranordnung ist vorteilhafterweise vorgese-
hen, dass die Seitenträger jeweils ein geschlossenes
Hohlprofil sind. Dabei können die jeweiligen Seiten-
träger beispielsweise einstückig mittels eines Innen-
hochdruckumformens hergestellt sein. Alternativ kön-
nen die Seitenträger jeweils aus zwei beispielswei-
se mittels eines Tiefziehens hergestellten Halbscha-
len gebildet sein, die stoffschlüssig - beispielsweise
durch ein Schweißen - zu dem jeweiligen Seitenträ-
ger verbunden sind. Alternativ oder zusätzlich kann
auch der der Querträger ein geschlossenes Hohlpro-
fil sein, das einstückig oder aus zwei Halbschalen
ähnlich zu den Seitenträgern hergestellt ist. Die bei-
den Seitenträger und der Querträger können zu dem
Fahrschemel sowohl stoffschlüssig als auch kraft-
schlüssig verbunden werden. Durch die hohlprofilar-
tigen Seitenträgern und den hohlprofilartigen Quer-
träger kann die Torsionsfestigkeit und die Steifigkeit
des Fahrschemels erhöht und das Eigengewicht des
Fahrschemels reduziert werden.

[0010] Vorteilhafterweise ist ferner vorgesehen,
dass der Fahrschemel mit den Seitenträgern und mit
dem Querträger einstückig ausgebildet ist. Der Fahr-
schemel kann dann beispielsweise zwei U-förmige
Halbschalen aufweisen, die aneinander stoffschlüs-
sig - beispielsweise durch ein Schweißen - festgelegt
sind. Um die Torsionsfestigkeit und die Steifigkeit des
Fahrschemels zu erhöhen, kann der Querschnitt der
beiden Seitenträger von dem Querschnitt des Quer-
trägers abweichen. Erfahrungsgemäß ist zum Erhö-
hen der Torsionsfestigkeit und der Steifigkeit des ein-
stückigen hohlprofilartigen Fahrschemels der Quer-
schnitt der beiden Seitenträger größer als der Quer-
schnitt des Querträgers auszulegen.

[0011] Bei einer weiteren Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Trägeranordnung ist vorgesehen,
dass das Gehäuseteil an dem Querträger des U-för-
migen Fahrschemels gelagert ist. Das Gehäuseteil ist
demnach durch die beiden Halter an den Seitenträ-
gern und an dem Querträger gelagert. Bevorzugt ist
eine Dreipunktlagerung vorgesehen, bei der das Ge-
häuseteil an dem Querträger mittig gelagert ist. Auf
diese Weise kann eine maximale Abstützung des Ge-
häuseteils in der Fahrzeug-X-Richtung erreicht und
das Gehäuseteil verspannungsfrei an dem Fahrsche-
mel festgelegt werden. Zusätzlich können dadurch
auch Lagerkräfte und Rekuperationsmomente redu-
ziert werden.

[0012] Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass die
Trägeranordnung einen in dem Gehäuseteil angeord-
neten elektrischen Antrieb zum Antreiben der Fahr-
zeugräder aufweist. Der elektrische Antrieb kann
dabei einen elektrischen Motor und gegebenenfalls
auch ein Getriebe und eine Antriebswelle umfassen.
Bei einer derartigen Ausführung kann der Platzbe-
darf für den elektrischen Antrieb in dem Kraftfahr-

zeug reduziert werden und durch das hohe Eigen-
gewicht und eine hohe Steifigkeit des elektrischen
Antriebs auch die Torsionsfestigkeit und die Steifig-
keit des Fahrschemels erhöht werden. Auch das kri-
tische Torsionsverhalten der Seitenträger des Fahr-
schemels kann auf diese Weise vorteilhaft kompen-
siert werden.

[0013] Um die Fahrzeugradführung von einer Fahr-
zeugkarosserie des Kraftfahrzeugs zu entkoppeln, ist
vorteilhafterweise vorgesehen, dass der elektrische
Antrieb von dem Gehäuseteil und von dem Fahrsche-
mel durch wenigstens ein Entkopplungslager entkop-
pelt ist. Auf diese Weise können insbesondere Ab-
rollgeräusche der Fahrzeugräder, hochfrequente Ge-
räusche des elektrischen Antriebs, Geräusche aus ei-
ner Antriebswelle sowie aus Stoßdämpfern in einem
Innenraum des Kraftfahrzeugs reduziert werden. Al-
ternativ oder zusätzlich ist vorgesehen, dass das Ge-
häuseteil von dem Fahrschemel durch wenigstens
ein Entkopplungslager entkoppelt ist. Die jeweiligen
Entkopplungslager sind dabei bevorzugt als Elasto-
merlager ausgestaltet. Die Lagerelastizität sowie das
Bewegungs- und das Dämpfungsverhalten der Ent-
kopplungslager können dabei speziell auf den elek-
trischen Antrieb sowie auf die Fahrzeugradführung
ausgelegt werden.

[0014] Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass der
Fahrschemel wenigstens eine Karosseriefestlegein-
heit zum Festlegen der Trägeranordnung an einer
Fahrzeugkarosserie mit jeweils einem Entkopplungs-
lager, das bevorzugt als Elastomerlager ausgestaltet
ist, aufweist. So kann die Trägeranordnung beispiels-
weise vier Karosseriefestlegeinheiten aufweisen, wo-
bei jeweils zwei Karosseriefestlegeinheiten an jeweils
einem Seitenträger angeordnet sind. An den jewei-
ligen Karosseriefestlegeinheiten sind dann die Ent-
kopplungslager angeordnet, durch die der Fahrsche-
mel von der Fahrzeugkarosserie auf ein Körper- und
ein Akustikschwingen entkoppelt ist. Dadurch können
insbesondere Abrollgeräusche der Fahrzeugräder,
hochfrequente Geräusche des elektrischen Antriebs,
Geräusche aus einer Antriebswelle sowie aus Stoß-
dämpfern in einem Innenraum des Kraftfahrzeugs re-
duziert werden.

[0015] Bei einer Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Trägeranordnung ist vorteilhafterweise vorgese-
hen, dass die Trägeranordnung eine Hinterachslen-
kung zum Lenken der Fahrzeugräder aufweist, die
an dem Fahrschemel gelagert ist. Auch hier kann die
Hinterachslenkung platzsparend an dem Fahrsche-
mel gelagert werden. Das Lagern der Hinterachs-
lenkung kann beispielsweise an den Seitenträgern
und an dem Querträger erfolgen und die damit ent-
stehende Lenkkraftabstützung aufgenommen und in
den Fahrschemel eingeleitet werden.
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[0016] Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass die
Trägeranordnung eine einstückig ausgebildete Kon-
sole aufweist, an der wenigstens ein Federlen-
ker und/oder die Hinterachslenkung festgelegt sind.
Durch die Konsole kann die Torsionsfestigkeit und die
Steifigkeit des Fahrschemels zusätzlich erhöht wer-
den. Vorteilhafterweise kann an der Konsole auch die
Hinterachslenkung oder ein Lenkgetriebe festgelegt
sein.

[0017] Insgesamt sind in der erfindungsgemäßen
Trägeranordnung die Torsionsfestigkeit und die Stei-
figkeit durch die Versteifungsanordnung erhöht und
die Trägeranordnung weist zudem einen erhöhten
Bauraum für einen elektrischen Antrieb oder für
einen konventionellen Antrieb an dem U-förmigen
Fahrschemel auf. Zusätzlich können sowohl bei ei-
nem Elektro- oder bei einem Hybrid-Kraftfahrzeug als
auch bei einem konventionelle Antrieb die bekann-
ten und bewährten Fahrzeugstrukturen, Fertigungs-
und Montagekonzepte sowie das optimierte passive
Eigenlenkverhalten der Fahrzeugräder erhalten wer-
den. Die erfindungsgemäße Trägeranordnung kann
zudem kostensparend hergestellt werden.

[0018] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen,
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0019] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0020] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden
in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert,
wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder
ähnliche oder funktional gleiche Komponenten bezie-
hen.

[0021] Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer erfin-
dungsgemäßen Trägeranordnung;

Fig. 2 eine vergrößerte schematische Ansicht ei-
ner Fahrzeugradführung.

[0022] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen jeweils schemati-
sche Ansichten einer erfindungsgemäßen Trägeran-
ordnung 1. Die Trägeranordnung 1 weist einen be-
züglich der Fahrzeug-Z-Richtung U-förmigen Fahr-
schemel 2 mit zwei Seitenträgern 3a und 3b und mit
einem an den Seitenträgern 3a und 3b festgelegten
Querträger 4 auf. Die Seitenträger 3a und 3b sind da-
bei entlang der Fahrzeug-X-Richtung und der Quer-
träger 4 ist in die Fahrzeug-Y-Richtung ausgerichtet.

Der Fahrschemel 2 mit den Seitenträger 3a und 3b
und mit dem Querträger 4 ist in diesem Ausführungs-
beispiel einstückig und hohlprofilartig ausgebildet. Er-
findungsgemäß weist die Trägeranordnung 1 eine
Versteifungsanordnung 5 auf, die in der Fahrzeug-Y-
Richtung verläuft und den U-förmigen Fahrschemel
2 schließt. Die Versteifungsanordnung 5 umfasst da-
bei ein Gehäuseteil 6 sowie Halter 7a und 7b, wobei
das Gehäuseteil 6 an den Seitenträgern 3a und 3b
des Fahrschemels 2 durch die Halter 7a und 7b fest-
gelegt ist. Die beiden Halter 7a und 7b können bei-
spielsweise Gussteile aus Aluminium oder aus einer
Aluminiumlegierung sein. Das Gehäuseteil 6 und die
beiden Halter 7a und 7b bilden eine steife Verbindung
entlang der Fahrzeug-Y-Richtung, so dass durch die
Versteifungsanordnung 5 die Torsionsfestigkeit und
die Steifigkeit des U-förmigen Fahrschemels 2 erhöht
werden.

[0023] Die Trägeranordnung 1 weist in diesem Aus-
führungsbeispiel einen in dem Gehäuseteil 6 ange-
ordneten elektrischen Antrieb 8 auf, der einen elektri-
schen Motor 9 und ein Getriebe 10 mit einer Welle 11
aufweist. Der elektrische Antrieb 8 ist in dem Gehäu-
seteil 6 angeordnet, wobei durch das hohe Eigenge-
wicht des elektrischen Antriebs 8 die Torsionsfestig-
keit und die Steifigkeit des Fahrschemels 2 vorteilhaft
erhöht werden. Ferner ist das Gehäuseteil 6 in der
Versteifungsanordnung 5 integriert und der elektri-
sche Antrieb 8 ist platzsparend an dem Fahrschemel
2 festgelegt. Die erfindungsgemäße Lösung zum Ver-
steifen des Fahrschemels 2 und zum platzsparenden
Festlegen des elektrischen Antriebs 8 an dem Fahr-
schemel 2 erfordert also keine konstruktiv aufwändi-
gen und teuren Maßnahmen, so dass die Trägeran-
ordnung 1 aufwandreduziert und kostensparend her-
gestellt werden kann.

[0024] Das Gehäuseteil 6 ist an dem Querträger 4
des Fahrschemels 2 und durch die Halter 7a und 7b
an den Seitenträgern 3a und 3b gelagert. In diesem
Ausführungsbeispiel ist eine Dreipunktlagerung rea-
lisiert, bei der das Gehäuseteil 6 an dem Querträger
4 mittig gelagert ist. Auf diese Weise kann eine ma-
ximale Abstützung des Gehäuseteils 6 in die Fahr-
zeug-Z-Richtung erreicht und das Gehäuseteil 6 zu-
dem verspannungsfrei an dem Fahrschemel 2 festge-
legt werden. Der elektrische Antrieb 8 kann von dem
Gehäuseteil 6 und von dem Fahrschemel 2 durch
Entkopplungslager entkoppelt sein, um ein Übertra-
gen eines Körper- und Akustikschwingens auf eine
Fahrzeugkarosserie zu verhindern. Zum Festlegen
der Fahrzeugkarosserie weist der Fahrschemel 2 vier
Karosseriefestlegeinheit 12 auf, wobei jeweils zwei
Karosseriefestlegeinheit 12 auf jedem der Seitenträ-
ger 3a und 3b festgelegt sind. Um auch hier ein Über-
tragen eines Körper- und Akustikschwingens auf die
Fahrzeugkarosserie zu verhindern, kann jede der Ka-
rosseriefestlegeinheit 12 jeweils einen Entkopplungs-
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lager, das bevorzugt als Elastomerlager ausgestaltet
ist, aufweisen.

[0025] Beidseitig an dem Fahrschemel 2 ist jeweils
eine Fahrzeugradführung 13a und 13b angeordnet.
Die Fahrzeugradführungen 13a und 13b weisen je-
weils einen Radaufnehmer 14a und 14b, eine Feder
15a und 15b, einen Stoßdämpfer 16a und 16b so-
wie eine Lenkeranordnung 17a und 17b auf. Ferner
weisen die Fahrzeugradführungen 13a und 13b je-
weils einen Federlenker 18a und 18b auf, die an ei-
ner einstückig ausgebildeten Konsole 19 festgelegt
sind. Durch die Konsole 19 werden die Torsionsfes-
tigkeit und die Steifigkeit des Fahrschemels 2 vorteil-
haft weiter erhöht.

[0026] Insgesamt sind in der erfindungsgemäßen
Trägeranordnung 1 die Torsionsfestigkeit und die
Steifigkeit durch die Versteifungsanordnung 5 erhöht
und die Trägeranordnung 1 weist zudem einen er-
höhten Bauraum für einen elektrischen Antrieb 8 an
dem U-förmigen Fahrschemel 2 auf. Dadurch kön-
nen die bekannten und bewährten Fahrzeugstruktu-
ren, Fertigungs- und Montagekonzepte sowie das op-
timierte passive Eigenlenkverhalten der Fahrzeugrä-
der erhalten werden. Die erfindungsgemäße Träger-
anordnung 1 kann zudem aufwandreduziert und kos-
tensparend hergestellt werden.
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Zitierte Patentliteratur

- DE 102004030463 A1 [0003]
- DE 10226526 A1 [0003]
- DE 202014101432 U1 [0003]
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Patentansprüche

1.  Trägeranordnung (1) zum Lagern von Fahrzeu-
grädern für eine Hinter- oder eine Vorderachse ei-
nes Kraftfahrzeugs, wobei die Trägeranordnung (1)
einen bezüglich der Fahrzeug-Z-Richtung U-förmi-
gen Fahrschemel (2) mit zwei Seitenträgern (3a, 3b)
entlang der Fahrzeug-X-Richtung und mit einem an
den Seitenträgern (3a, 3b) festgelegten Querträger
(4) in der Fahrzeug-Y-Richtung aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Trägeranordnung (1) eine
in der Fahrzeug-Y-Richtung verlaufende, den U-för-
migen Fahrschemel (2) schließende Versteifungsan-
ordnung (5) aufweist, wobei die Versteifungsanord-
nung (5) ein Gehäuseteil (6) und wenigstens zwei
Halter (7a, 7b) aufweist und wobei das Gehäuseteil
(6) an den Seitenträgern (3a, 3b) des Fahrschemels
(2) durch die jeweiligen Halter (7a, 7b) festgelegt ist.

2.    Trägeranordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Halter (7a, 7b) Gussteile,
bevorzugt aus Aluminium oder aus Aluminiumlegie-
rung, sind.

3.  Trägeranordnung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Seitenträger (3a,
3b) und/oder der Querträger (4) jeweils ein geschlos-
senes Hohlprofil sind.

4.  Trägeranordnung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Fahrschemel (2) mit den Seitenträgern (3a, 3b) und
mit dem Querträger (4) einstückig ausgebildet ist.

5.  Trägeranordnung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehäuseteil (6) an dem Querträger (4) des U-förmi-
gen Fahrschemels (2), bevorzugt mittig, gelagert ist.

6.  Trägeranordnung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Trägeranordnung (1) einen in dem Gehäuseteil (6)
angeordneten elektrischen Antrieb (8) zum Antreiben
der Fahrzeugräder aufweist.

7.    Trägeranordnung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der elektrische Antrieb (8)
von dem Gehäuseteil (6) und von dem Fahrschemel
(2) und/oder das Gehäuseteil (6) von dem Fahrsche-
mel (2) durch wenigstens ein Entkopplungslager, das
bevorzugt als Elastomerlager ausgestaltet ist, ent-
koppelt ist.

8.  Trägeranordnung nach einem der vorangehen-
den Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass
der Fahrschemel (2) wenigstens eine Karosseriefest-
legeinheit (12) zum Festlegen der Trägeranordnung
(1) an einer Fahrzeugkarosserie mit jeweils einem
Entkopplungslager, das bevorzugt als Elastomerla-
ger ausgestaltet ist, aufweist.

9.  Trägeranordnung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Trägeranordnung (1) eine Hinterachslenkung zum
Lenken der Fahrzeugräder aufweist, die an dem
Fahrschemel (2) gelagert ist.

10.    Trägeranordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Trägeranordnung (1) eine einstückig ausgebilde-
te Konsole (19) aufweist, an der wenigstens ein Fe-
derlenker (18a, 18b) und/oder die Hinterachslenkung
festgelegt sind.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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